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Fraktion AfD 
2. stellv. Vorsitzende 
Frau Kerstin Müller

- Im Flause -

Ihr Ansprechpartner: Kurt Dannenberg
Bereich: Oberbürgermeister
Sitz; Kornmarkt 12, 07545 Gera
Zimmer; 115
Telefon: 0365/838-1000
Fax.: 0365/838-1005
E-Mail: buero.oberbuergermeister@gera.de
Aktenzeichen (bitte stets angeben):
Datum: _yyi.o2.2oz£

Anfrage zur Statistik: Empfänger von Sozialleistungen (SGB XII) in stationären 
Einrichtungen bei der HBG
hier; Ihre Fraktionsanfrage vom 01.02.2026

Sehr geehrte Frau Müller,

als Anlage beigefügt übersende ich Ihnen die Beantwortung zu Ihren Fragen aus dem dafür 
zuständigen Amt/Dezernat.

ln Anwendung von § 22 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Gera 
und seiner Ausschüsse erhält auch jede andere Fraktion im Stadtrat die Anfrage sowie diese 
Antwort zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

Kurt mberg

Postanschrift:
Postfach 11 64 
07501 Gera
E-Mail: buero.oberbuergermeister@gera.de 
Unsere Stadt im Internet unterwww.gera.de

Bankverbindung:
Sparkasse Gera-Greiz
IBAN DE90 8305 0000 0000 0000 19, BIG HELADEF1GER
Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt
IBAN DE92 8309 4454 0361 2365 05, BIG GENODEF1RUJ
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Beantwortung der Anfrage der AfD-Fraktion vom 01.02.2026

1. Wie viele Personen in Gera beziehen aktuell Leistungen der „Hilfe zur Pflege" (SGB XII,
7. Kapitel) oder ..Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (SGB XII. 4.
Kapitel) wohnhaft in einer stationären Pflegeeinrichtung der HBG?

Derzeit beziehen 137 Bürgerinnen und Bürger in Einrichtungen der Geraer HBG stationäre 
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Die Zahl beschränkt sich auf Personen, 
die im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gera liegen. Es ist nicht auszuschließen, dass auch 
Personen aus anderen Gebietskörperschaften in stationären Einrichtungen der HBG zur 
Pflege untergebracht sind und entsprechende Leistungen beziehen. Die 
Leistungsgewährung für diese Bürgerinnen und Bürger würde über die jeweils zuständige 
Gebietskörperschaft erfolgen. Entsprechend liegen uns hierzu keine Daten vor.

2. Wie hoch beliefen sich die Nettoausgaben der Stadt Gera für die stationäre Hilfe zur
Pflege im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr für Personen, die wohnhaft in einer
stationären Einrichtung der HBG sind?

Die Ermittlung der Nettoausgaben stellt für uns einen erheblichen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand dar. Wir bitten um Verständnis dafür, dass uns hierzu die 
entsprechenden Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Was wir Ihnen jedoch 
unkompliziert zur Verfügung stellen können, ist eine Übersicht über die Gesamtanzahl an 
Empfängern der Hilfe zur Pflege sowie die daraus resultierenden Gesamtausgaben der 
vergangenen 5 Jahre.

Jahr 2021 2022 2023 2024 2025
Anzahl
Empfänger 510’ 4901 6051 6851 6842

Ausgaben 
in Euro3 3.567.948 2.893.9394 4.490.061 6.283.527 7.080.361

’Quelle: Thüringer Landesaml für Statistik (TLS) zum Stichtag 31.12.des jeweiligen Jahres
zQuelle: Interne Erfassung der Stadtverwaltung Gera im Jahresdurchschnitt, endgültige Statistik noch nicht final auswertbar 
3Quelle: Stadtverwaltung Gera
''Anmerkung: Durch die Umsetzung des Gesundheilsversorgungsweilerenlwicklungsgesetzes erhalten Pflegebedürftige, abhängig von der 
Verweildauer im Pflegeheim, einen Zuschuss von der Pflegekasse. Dieser hat In 2022 temporär die Kostensleigerungen abgefangen.

3. Wie hoch ist die durchschnittliche Dauer des Sozialhilfebezugs der Bewohner in den
jeweiligen Einrichtungen der HBG bis zum Ausscheiden (z. B, durch Versterben oder
Umzug)?

Die Aufenthaltsdauer (unabhängig von der Finanzierung des Pflegeplatzes) wird nicht 
erfasst.
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4. Wie verteilt sich die Anzahl der Sozialhilfeempfänger in den HBG-Einrichtungen auf die
verschiedenen Pflegegrade (PG 2 bis 5)?

Die Pflegegrade, der durch die HBG betreuten Bewohnerinnen und Bewohner, die in die 
Zuständigkeit der Stadt Gera fallen, können Sie der nachfolgenden Auflistung entnehmen. 
Die Aufnahme in eine stationäre Einrichtung der Pflege ist erst mit Pflegegrad 2 möglich. 
Der Pflegegrad 1 entfällt daher in dieser Listung.

Pflegegrad 2: 14 Personen
Pflegegrad 3: 60 Personen
Pflegegrad 4: 47 Personen
Pflegegrad 5: 16 Personen

S
2. Beigeordnete und
Dezernentin für Soziales, Jugend und Kultur

Seile 3 von 3

Kerstin Müller



 

 

 

 

 

 

Anfrage zur Statistik: Empfänger von Sozialleistungen (SGB XII) in stationären Einrichtungen bei der HBG 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dannenberg, 

bitte stellen Sie mir die aktuellen Daten zu Empfängern von Sozialleistungen in stationären Pflegeeinrichtungen 

im Stadtgebiet zur Verfügung. 

Konkret bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen (idealerweise mit Stand vom 31.12.2025 oder dem 

aktuell verfügbaren Datenstand): 

1.Wie viele Personen in Gera beziehen aktuell Leistungen der „Hilfe zur Pflege“ (SGB XII, 7. Kapitel) oder 

„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (SGB XII, 4. Kapitel) wohnhaft in einer stationären 

Pflegeeinrichtung der HBG? 

2.Wie hoch beliefen sich die Nettoausgaben der Stadt Gera für die stationäre Hilfe zur Pflege im letzten 

abgeschlossenen Haushaltsjahr für Personen, die wohnhaft in einer stationären Einrichtung der HBG sind? 

3.Wie hoch ist die durchschnittliche Dauer des Sozialhilfebezugs der Bewohner in den jeweiligen Einrichtungen 

der HBG bis zum Ausscheiden (z. B. durch Versterben oder Umzug)? 

4.Wie verteilt sich die Anzahl der Sozialhilfeempfänger in den HBG-Einrichtungen auf die verschiedenen 

Pflegegrade (PG 2 bis 5)? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kerstin Müller 
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Fraktion im Stadtrat 

AfD-Fraktion 
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Dr. Harald Frank 
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Stadtverwaltung Gera 

Oberbürgermeister Herrn Kurt Dannenberg 

Kornmarkt 12 

07545 Gera 
 

Gera, 01.02.2026 


